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II. Bekanntmachungen anderer Dienststellen

3. Satzung zur Änderung der 
Satzung über die Erhebung von Gebühren 

für Sach- und Dienstleistungen 
für die Feuerwehren der Samtgemeinde Esens 

(Feuerwehrgebührensatzung)
Aufgrund der §§ 10, 11 und 58 des Niedersächsischen Kommunal-
verfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17.10.2010 (Nds. GVBI. S. 
576), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 21.06.2023 
(Nds. GVBI. S. 111), in Verbindung mit §§ 1 und 2 des Niedersäch-
sischen Brandschutzgesetzes (NBrandSchG) vom 18.07.2012 (Nds. 
GVBI. S. 269), geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 29.06.2022 
(Nds. GVBI. S. 405), hat der Rat der Samtgemeinde Esens in seiner 
Sitzung am 13.03.2024 folgende Satzung beschlossen:

Artikel I
§ 4 Abs. 1 Nr. 4 erhält folgende neue Fassung:
 4. Missbräuchliche Alarmierung / Fehlalarm Brandmeldeanlage
 Missbräuchliche Alarmierung 500,00 €
 Fehlalarm Brandmeldeanlage (erstmalig) 250,00 €
  jeder weitere Einsatz im gleichen Objekt  

und gleicher Brandmelder jeweils zzgl. 100,00 €
 Bei Minderjährigen haften die Erziehungsberechtigten.

Artikel II
Diese Satzung tritt am 1. April 2024 in Kraft.
Esens, den 13.03.2024

Samtgemeinde Esens
Der Samtgemeindebürgermeister

(Hinrichs)

Satzung der Gemeinde Spiekeroog  
über das Verbot der Zweckentfremdung von 

Wohnraum (Zweckentfremdungssatzung)
Präambel

Zur Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung mit ausreichen-
dem Wohnraum zu angemessenen Preisen und damit zur Abwendung 
der Gefahr eines Wohnraummangels auf der Insel Spiekeroog hat der 
Rat der Gemeinde Spiekeroog am 22.03.2024 aufgrund des § 1 Abs. 
1 des Niedersächsischen Gesetzes über das Verbot der Zweckent-
fremdung von Wohnraum (NZwEWG) in der Fassung vom 27. März 
2019 (Nds. GVBl. S. 72 – VORIS 23500 -), geändert durch Artikel 
3 des Gesetzes vom 28. April 2021 (Nds. GVBl. S. 240), sowie der 
§§ 10 Abs. 1 und 58 Abs. 1 Nr. 5 des Niedersächsischen Kommunal-
verfassungsgesetzes (NKomVG) in der Fassung vom 17. Dezember 
2010 (Nds. GVBl. S. 57 – VORIS 20300 -), zuletzt geändert durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 11. Oktober 2023 (Nds. GVBl. S. 250), 
folgende Satzung beschlossen:

§ 1 Genehmigungsvorbehalt  
der Zweckentfremdung von Wohnraum

(1)  Die Zweckentfremdung von Wohnraum, also die Zuführung von 
Wohnraum zu anderen Zwecken als dem Wohnen, bedarf einer 
Genehmigung der Gemeinde Spiekeroog.

(2)  Als Zweckentfremdung gilt es, wenn der Wohnraum
	 1.	 	zu	mehr	als	50	Prozent	der	Wohnfläche	für	gewerbliche	oder	

berufliche	Zwecke	verwendet	oder	überlassen	wird,
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 2.  baulich derart verändert oder in einer Weise genutzt wird, dass 
es für Wohnzwecke nicht mehr geeignet ist,

 3.  mehr als insgesamt acht Wochen im Kalenderjahr tage- oder 
wochenweise entgeltlich als Ferienwohnung vermietet oder 
sonst entgeltlich für eine Fremdenbeherbergung verwendet 
wird,

 4. länger als sechs Monate ununterbrochen leer steht oder
 5. beseitigt wird.
  Ein Fall der Zweckentfremdung nach Absatz 2 Nr. 3 liegt nicht 

vor, wenn und soweit der Wohnraum bereits vor dem 01.01.2019 
rechtmäßig zur Fremdenbeherbergung genutzt worden ist. Liegt 
einem Sachverhalt nach Nr. 1 bis 5 ein Rechtsgeschäft zugrunde, 
so gilt es nur als Zweckentfremdung, wenn das Rechtsgeschäft 
nach Inkrafttreten dieser Satzung abgeschlossen worden ist. 

§ 2 Genehmigung
(1)		Die	 Genehmigung	 ist	 zu	 erteilen,	 wenn	 öffentliche	 Interessen	

oder schutzwürdige private Interessen das Interesse an der Erhal-
tung von Wohnraum überwiegen.

(2)  Die Genehmigung kann erteilt werden, wenn dem Interesse an 
der Erhaltung von Wohnraum durch Ausgleichsmaßnahmen 
Rechnung getragen wird. Die Ausgleichsmaßnahme kann darin 
bestehen,	dass	neu	geschaffener	Ersatzwohnraum	zu	angemesse-
nen Bedingungen bereitgestellt oder eine einmalige oder laufen-
de Ausgleichszahlung geleistet wird. Angemessene Bedingungen 
liegen	vor,	wenn	der	Ersatzwohnraum	nach	seiner	Beschaffenheit	
und der dafür zu entrichtenden Miete geeignet ist, um die Zwe-
ckentfremdung des Wohnraums auszugleichen.

(3)  Die Genehmigung kann befristet, sowie mit Bedingungen und 
Auflagen	versehen	werden.

(4)  Die Genehmigung wirkt auch für und gegen Rechtsnachfolgerin-
nen und Rechtsnachfolger oder für und gegen Personen, auf die 
der Besitz übertragen wird.

(5)  Einer Genehmigung bedarf es nicht für die Nutzung von Wohn-
raum, der der Unterbringung von Personen dient, die der Gemein-
de zugewiesen worden sind.

§ 3 Wiederherstellung des Wohnzwecks
(1)  Ist Wohnraum ohne Genehmigung zweckentfremdet worden, so 

kann die Gemeinde anordnen, dass die Zweckentfremdung be-
endet und der Wohnraum wiederhergestellt und Wohnzwecken 
zugeführt wird.

(2)  Anordnungen nach Absatz 1 wirken für und gegen die Rechts-
nachfolgerin oder den Rechtsnachfolger.

(3)  Die Anfechtungsklage gegen Anordnungen nach Absatz 1 hat 
keine aufschiebende Wirkung.

§ 4 Auskunftspflicht, Datenerhebung, Betretrecht
(1)  Die dinglich Verfügungsberechtigten, Besitzerinnen und Besit-

zer, Verwalterinnen und Verwalter sowie Vermittlerinnen und 
Vermittler	 des	 betreffenden	 Wohnraums	 haben	 der	 Gemeinde	
unentgeltlich die Auskünfte zu geben und die Unterlagen vorzu-
legen, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Vorschriften 
dieser Satzungen zu überwachen. Satz 1 gilt auch für Beschäf-
tigte	und	Beauftragte	der	in	Satz	1	genannten	Auskunftspflichti-
gen sowie für Diensteanbieter im Sinne des Telemediengesetzes. 
Verwalterinnen und Verwalter, Vermittlerinnen und Vermittler, 
Beschäftigte und Beauftragte sowie Diensteanbieter im Sinne des 
Satzes 2 sollen nur dann herangezogen werden, wenn im Einzel-
fall eine Erhebung der Daten bei den übrigen in Satz 1 genannten 
Personen nicht möglich ist oder einen unverhältnismäßig hohen 
Aufwand erfordern würde und schutzwürdige Belange der betrof-
fenen Personen nicht entgegenstehen.

(2)		Im	Einzelfall	dürfen	Daten	ohne	Kenntnis	der	Auskunftspflich-
tigen bei anderen Behörden erhoben werden, soweit die in Ab-
satz	 1	 genannten	 Personen	 ihrer	Auskunftspflicht	 nach	Absatz	
1	beharrliche	nicht	nachkommen	oder	die	betroffenen	Personen	
eingewilligt haben und diese Behörden aufgrund einer Rechts-
vorschrift zur Übermittlung der Daten befugt sind. Die Gemeinde 
darf andere Behörden um die Übermittlung personenbezogener 
Daten ersuchen und die ihr daraufhin übermittelten personenbe-
zogenen Daten verarbeiten, soweit dies für die Überwachung der 
Einhaltung der Vorschriften dieses Gesetzes und der aufgrund 
dieses Gesetzes erlassenen Satzungen erforderlich ist.

(3)  Liegen Anhaltspunkte dafür vor, dass Wohnraum zweckentfrem-
det wird, so haben die dinglich Verfügungsberechtigten sowie die 
Vermieterinnen und Vermieter es den von der Gemeinde beauf-
tragten Personen zu ermöglichen, Grundstücke und Wohnräume 
zu betreten. Das Betreten darf nur an Werktagen von 7.30 Uhr 
bis 19.00 Uhr erfolgen. Das Grundrecht der Unverletzlichkeit der 
Wohnung (Artikel 13 des Grundgesetzes) wird eingeschränkt.

§ 5 Werbeverbot
(1) Es ist verboten,
 1.  für Wohnraum im Anwendungsbereich dieser Satzung die 

Nutzung zu den in § 1 Abs. 2 Nr. 1 und 3 genannten Zwecke 
anzubieten oder dafür zu werben, sofern für diese Nutzung 
nicht die erforderliche Genehmigung vorliegt,

 2.  Angebote oder Werbung im Sinne der Nr. 1 zu verbreiten oder 
deren Verbreitung zu ermöglichen.

(2)  Die Gemeinde kann anordnen, dass Diensteanbieter im Sinne des 
Telemediengesetzes nach Absatz 1 verbotene Angebote und Wer-
bung von den von ihnen betriebenen Internetseiten unverzüglich 
zu entfernen haben. Anordnungen nach Satz 1 wirken für und 
gegen die Rechtsnachfolgerin oder den Rechtsnachfolger. Die 
Anfechtungsklage gegen Anordnungen nach Satz 1 hat keine auf-
schiebende Wirkung.

§ 6 Ordnungswidrigkeiten
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig
 1.  Wohnraum entgegen der Regelung dieser Satzung anderen als 

Wohnzwecken (§ 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 bis 5) zuführt, ohne 
dass dafür eine Genehmigung vorliegt,

	 2.	 einer	vollziehbaren	Auflage	nach	§	2	Abs.	3	zuwiderhandelt,
	 3.	 einer	vollziehbaren	Auflage	nach	§	3	Abs.	1	zuwiderhandelt,
 4.  entgegen § 4 Abs. 1 Auskünfte nicht, nicht richtig oder nicht 

vollständig erteilt oder Unterlagen nicht oder nicht vollständig 
vorlegt,

 5. einem Verbot nach § 5 Abs. 1 zuwiderhandelt oder
 6.  einer vollziehbaren Anordnung nach § 5 Abs. 2 Satz 1 nicht, 

nicht vollständig oder nicht fristgemäß nachkommt.
(2)  Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 100.000 

Euro geahndet werden.
§ 7 Geltungsbereich, Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1)  Der Geltungsbereich dieser Satzung umfasst das gesamte Ge-
meindegebiet der Gemeinde Spiekeroog.

(2)		Die	 Satzung	 tritt	 am	Tage	 nach	 ihrer	 öffentlichen	 Bekanntma-
chung in Kraft.

(3)  Die Satzung tritt mit Ablauf von fünf Jahren nach ihrem Inkraft-
treten außer Kraft. 

Spiekeroog, 23.03.2024
  Gemeinde Spiekeroog 
 (L. S.) Patrick Kösters
  Bürgermeister

Satzung der Gemeinde Spiekeroog 
über die Erhaltung baulicher Anlagen 

(Erhaltungssatzung)
Aufgrund des § 172 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), das zuletzt 
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20. Dezember 2023 (BGBl. 2023 
I Nr. 394) geändert worden ist, sowie der §§ 10 und 58 des Nieder-
sächsischen Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) in der Fas-
sung vom 17. Dezember 2010 (Nds. GVBl. S. 57 – VORIS 20300 -), 
das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 11. Oktober 2023 (Nds. 
GVBl. S. 250) geändert worden ist, hat der Rat der Gemeinde Spie-
keroog in seiner Sitzung am 22.03.2024 folgende Satzung beschlos-
sen:

§ 1
Geltungsbereich

Der Geltungsbereich dieser Satzung umfasst die in den anliegenden 
Lageplänen 1 und 2 umrandeten Gebiete. Die Pläne sind Bestandteil 
dieser Satzung. Der Lageplan 1 kennzeichnet den Geltungsbereich 
gem. § 2 Abs. 1 dieser Satzung, der Lageplan 2 den Geltungsbereich 
gem. § 2 Abs. 2 dieser Satzung.
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§ 2
Erhaltungsgründe

(1)  Im Bereich des im Lageplan 1 gekennzeichneten Gebiets soll die 
vorhandene Bevölkerungsstruktur erhalten werden. Die vorhan-
dene Bevölkerungsstruktur zeichnet sich weitgehend durch eine 
ortsgebundene Wohnbevölkerung aus, die mit ihrem Hauptwohn-
sitz und Lebensmittelpunkt im Ort ansässig ist und deren Zusam-
mensetzung für die Erhaltung der Wohn- und Wirtschaftsfunktion 
sowie zur Wahrung der gewachsenen nachbarschaftlichen Bezie-
hungen erforderlich ist, § 172 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 BauGB. 

(2)  Im Bereich des im Lageplan 2 gekennzeichneten Gebiets sollen 
die für das Erscheinungsbild des Nordseebad Spiekeroog typi-
schen Bauten gewahrt werden. Bei diesen Bauten handelt es sich 
zum einen um ortsbildprägende Gebäude ostfriesischer Bauart 
und zum anderen um überwiegend eingeschossige, um die Jahr-
hundertwende 19./20. Jahrhundert errichtete Gebäude, die mit 
ihren individuellen, vielfältigen Gestaltungselementen eine be-
deutsame Epoche der Inselarchitektur repräsentieren, § 172 Abs. 
1 Satz 1 Nr. 1 BauGB.

§ 3
Genehmigungsvorbehalt

In den beiden Geltungsbereichen dieser Satzung bedürfen der Rück-
bau, die Änderung sowie die Nutzungsänderung baulicher Anlagen 
der Genehmigung (§ 172 Abs. 1 Satz 1 BauGB). Im Geltungsbereich 
des Lageplans 2 ist außerdem die Errichtung baulicher Anlagen ge-
nehmigungspflichtig	(§	172	Abs.	1	Satz	2	BauGB).

Die Genehmigung gem. § 2 dieser Satzung erteilt die Gemeinde 
Spiekeroog. Ist eine baurechtliche Genehmigung oder an ihrer Stel-
le eine baurechtliche Zustimmung erforderlich, wird die Genehmi-
gung durch die Baugenehmigungsbehörde (Landkreis Wittmund) im 
Einvernehmen mit der Gemeinde Spiekeroog erteilt (§ 173 Abs. 1 
BauGB).

§ 4
Ordnungswidrigkeiten

Wer eine bauliche Anlage in den durch diese Satzung bezeichneten 
Gebieten ohne die nach ihr erforderliche Genehmigung rückbaut 
oder ändert, handelt nach § 213 Abs. 1 Nr. 4 BauGB ordnungswidrig. 
Die Ordnungswidrigkeit kann nach § 213 Abs. 3 BauGB mit einer 
Geldbuße bis zu dreißigtausend Euro (30.000,00 €) geahndet werden.

§ 5
Inkrafttreten

Die Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
Mit Inkrafttreten der Satzung tritt die Erhaltungssatzung der Ge-
meinde	 Spiekeroog	 beschlossen	 am	 02.12.2010,	 veröffentlicht	 am	
30.12.2010 außer Kraft.
Spiekeroog, 23.03.2024
  Gemeinde Spiekeroog 
 (L. S.) Patrick Kösters
  Bürgermeister

Lageplan 1
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Lageplan 1 – Planausschnitt „West“

Lageplan 1 – Planausschnitt „Mitte“
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Lageplan 1 – Planausschnitt „Ost“

Lageplan 2
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Lageplan 2 – Planausschnitt „Dorf“

Bekanntmachung Feststellung und Auslegung 
der Jahresrechnungen für die Haushaltsjahre 

2020-2022 des Zweckverbands  
Deutsches Sielhafenmuseum in Carolinensiel

Die Verbandsversammlung des Zweckverbands Deutsches Sielha-
fenmuseum in Carolinensiel hat in ihrer Sitzung am 28. Februar 2024 
die Jahresrechnungen für die Haushaltsjahre 2020-2022 beschlossen 
und der Verbandsgeschäftsführung Entlastung erteilt.
Die Jahresrechnungen sowie die Schlussberichte des Rechnungsprü-
fungsamtes des Landkreises Wittmund über die Prüfung der Jahres-
rechnungen 2020-2022 liegen vom 02. bis 10. April 2024 zur Ein-
sichtnahme im Deutschen Sielhafenmuseum, Pumphusen 3, (Alte 
Pastorei),	26409	Wittmund-Carolinensiel,	öffentlich	aus.
Carolinensiel, den 29. Februar 2024

Dr. Heike Ritter-Eden
Verbandsgeschäftsführerin

Friedhofsordnung (FO)  
für den Friedhof der Ev.-luth. Kirchengemeinde  

Dunum in Dunum
Gemäß § 4 der Rechtsverordnung über die Verwaltung kirchlicher 
Friedhöfe (Friedhofsrechtsverordnung) vom 13. November 1973 
(Kirchl. Amtsbl. 1974 S. 1) hat der Kirchenvorstand der Ev.-luth. 
Kirchengemeinde Dunum in seiner Sitzung am 28.11.2023 folgende 
Friedhofsordnung beschlossen:
Der Friedhof ist die Stätte, an der die Verstorbenen zur letzten Ruhe 
gebettet werden. Er ist mit seinen Gräbern ein sichtbares Zeichen der 

Vergänglichkeit des Menschen. Er ist zugleich ein Ort, an dem die 
Kirche die Botschaft verkündet, dass Christus dem Tode die Macht 
genommen hat und denen, die an ihn glauben, das ewige Leben ge-
ben wird. Aus dieser Erkenntnis und in dieser Gewissheit erhalten 
Arbeit und Gestaltung auf dem Friedhof Richtung und Weisung.

Inhaltsübersicht
I. Allgemeine Vorschriften
§ 1 Geltungsbereich und Friedhofszweck
§ 2 Friedhofsverwaltung 
§ 3 Schließung und Entwidmung
II. Ordnungsvorschriften
§	4	Öffnungszeiten
§ 5 Verhalten auf dem Friedhof
§ 6 Dienstleistungen
III. Allgemeine Bestattungsvorschriften
§ 7 Anmeldung einer Bestattung
§	8	Beschaffenheit	von	Särgen	und	Urnen
§ 9 Ruhezeiten
§ 10 Umbettungen und Ausgrabungen
IV. Grabstätten
§ 11 Allgemeines
§ 12 Reihengrabstätten
§ 13 Wahlgrabstätten
§ 14 Rasengrabstätten
§ 15 – entfällt –
§ 16 Rückgabe von Wahlgrabstätten
§ 17 Bestattungsverzeichnis
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V. Gestaltung von Grabstätten und Grabmalen
§ 18 Gestaltungsgrundsatz
§ 19 Gestaltung und Standsicherheit von Grabmalen und anderer An-
lagen
§ 19a Verwendung von Natursteinen
VI. Anlage und Pflege von Grabstätten
§ 20 Allgemeines
§	21	Grabpflege,	Grabschmuck
§ 22 Vernachlässigung
VII. Grabmale und andere Anlagen
§ 23 Errichtung und Änderung von Grabmalen
§ 24 Mausoleen und gemauerte Grüfte
§ 25 Entfernung
§ 26 Künstlerisch oder historisch wertvolle Grabmale
VIII. Leichenräume und Trauerfeiern
§ 27 Leichenhalle
§ 28 – entfällt –
§ 28a Benutzung der Kirche
IX. Haftung und Gebühren
§ 29 Haftung
§ 30 Gebühren
X. Schlussvorschriften
§ 31 Inkrafttreten, Außerkrafttreten

I. Allgemeine Vorschriften
§ 1

Geltungsbereich und Friedhofszweck
(1)  Diese Friedhofsordnung gilt für den Friedhof der Ev.-luth. Kir-

chengemeinde Dunum in seiner jeweiligen Größe. Der Friedhof 
umfasst zurzeit die Friedhofsteile:

 a)  Gemarkung Dunum, Flur 6, Flurstück 109/1 (tlw.) zur Größe 
von rd. 0,2925 ha (alter Friedhof),

 b)  Gemarkung Dunum, Flur 6, Flurstück 295/103 zur Größe von 
0,7738 ha (neuer Friedhof).

  Bei dem Friedhofsteil zu a) bleibt das aufstehende Kirchengebäu-
de nebst Glockenturm ausdrücklich ausgenommen. Somit ergibt 
sich	eine	Friedhofsfläche	von	insgesamt	rd.	1,0663	ha.	Eigentü-
merin der Flurstücke ist die Ev.-luth. Kirchengemeinde Dunum. 

(2)  Der Friedhof dient der Bestattung der Personen, die bei ihrem 
Ableben ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt im Gebiet 
der Ev.-luth. Kirchengemeinde Dunum hatten, sowie derjenigen, 
die bei ihrem Tode ein Recht auf Bestattung in einer bestimmten 
Grabstätte besaßen. Der Friedhof dient auch der Bestattung von 
Fehlgeborenen und Ungeborenen i.S.d. Niedersächsischen Be-
stattungsgesetzes.

(3)  Andere Bestattungen bedürfen der vorherigen Zustimmung der 
Friedhofsverwaltung.

§ 2 
Friedhofsverwaltung 

(1)		Der	 Friedhof	 ist	 eine	 unselbständige	 Anstalt	 des	 öffentlichen	
Rechts. Er wird vom Kirchenvorstand verwaltet (Friedhofsver-
waltung).

(2)  Die Verwaltung des Friedhofs richtet sich nach dieser Friedhofs-
ordnung sowie den sonstigen kirchlichen und staatlichen Vor-
schriften.

(3)  Mit der Wahrnehmung der Friedhofsverwaltung kann der Kir-
chenvorstand einzelne Personen, einen Ausschuss oder eine 
kirchliche Verwaltungsstelle beauftragen. 

(4)  Erforderliche personenbezogene Daten im Zusammenhang mit 
einer Bestattung, Verleihung, Verlängerung oder Übertragung des 
Nutzungsrechts an einer Grabstätte, einer Anzeige zur Errichtung 
eines Grabmals oder anderer Anlagen, dem Tätigwerden von 
Dienstleistungserbringern sowie mit der Erhebung von Gebühren 
und Entgelten dürfen für den jeweiligen Zweck erhoben, verar-
beitet und genutzt werden. 

§ 3 
Schließung und Entwidmung 

(1)  Der Friedhof, einzelne Friedhofsteile und einzelne Grabstätten 
können aus einem wichtigen Grund beschränkt geschlossen, ge-
schlossen und entwidmet werden.

(2)  Nach der beschränkten Schließung dürfen keine neuen Nut-
zungsrechte mehr verliehen werden. Eine Verlängerung von be-
stehenden Nutzungsrechten darf lediglich zur Anpassung an die 
Ruhezeit erfolgen. Bestattungen dürfen nur noch in Grabstätten 
stattfinden,	an	denen	im	Zeitpunkt	der	beschränkten	Schließung	
noch Nutzungsrechte bestehen, sofern die Grabstätten noch nicht 
belegt sind oder sofern zu dem genannten Zeitpunkt die Ruhezei-
ten abgelaufen waren. Grabstellen, an denen die Ruhezeit nach 
dem Zeitpunkt der beschränkten Schließung abläuft, dürfen nicht 
neu belegt werden. Eingeschränkt werden kann auch der Kreis 
der Bestattungsberechtigten. Ausnahmen von dieser Einschrän-
kung kann die Friedhofsverwaltung im Einzelfall zur Vermeidung 
unbilliger Härten bei bestehenden Nutzungsrechten zulassen.

(3)  Nach der Schließung dürfen Bestattungen nicht mehr vorgenom-
men werden.

(4)  Durch die Entwidmung wird die Eigenschaft als Ruhestätte der 
Verstorbenen aufgehoben. Die Entwidmung wird erst ausgespro-
chen, wenn keine Nutzungsrechte mehr bestehen, sämtliche Ru-
hezeiten abgelaufen sind und eine angemessene Pietätsfrist ver-
gangen ist.

II. Ordnungsvorschriften
§ 4 

Öffnungszeiten
(1)  Der Friedhof ist während der an den Eingängen bekannt gege-

benen Zeiten – in jedem Fall aber nur bei Tageslicht – für den 
Besuch	geöffnet.	Außerhalb	dieser	Zeiten	ist	das	Betreten	nicht	
gestattet.

(2)  Die Friedhofsverwaltung kann das Betreten aller oder einzelner 
Friedhofsteile aus besonderem Anlass vorübergehend untersagen.

(3)  Sofern bei Schnee- und/oder Eisglätte die Wege auf dem Friedhof 
nur insoweit geräumt werden, wie dieses für die notwendige Auf-
rechterhaltung des Friedhofszweckes erforderlich ist, geschieht 
die Benutzung nicht geräumter oder nicht gestreuter Wege auf 
eigene Gefahr.

§ 5
Verhalten auf dem Friedhof

(1)  Jeder hat sich auf dem Friedhof der Würde des Ortes und der Ach-
tung der Persönlichkeitsrechte der Angehörigen und Besucher 
entsprechend zu verhalten und Äußerungen, die sich in verletzen-
der Weise gegen den christlichen Glauben oder die evangelische 
Kirche richten, die Würde des Menschen oder die Ruhe der Toten 
verletzen	oder	geeignet	 sind,	politische	Gedanken	öffentlich	zu	
verbreiten, zu unterlassen. Die Anordnungen des Friedhofsper-
sonals sind zu befolgen. Die Friedhofsverwaltung kann Perso-
nen, die der Friedhofsordnung zuwiderhandeln, das Betreten des 
Friedhofs untersagen.

(2) Auf dem Friedhof ist insbesondere nicht gestattet:
 a)  die Wege mit Fahrzeugen oder Rollschuhen, Inlinern, Skate-

boards aller Art – ausgenommen Kinderwagen, Rollstühlen, 
Handwagen sowie Fahrzeuge der Friedhofsverwaltung und 
der für den Friedhof zugelassenen Dienstleistungserbringer – 
zu befahren. Werden Fahrräder zum Transport von Arbeitsge-
räten oder Grabschmuck benötigt, sind diese zu schieben;

 b)  der Verkauf von Waren aller Art, insbesondere Kränze und 
Blumen, sowie das Anbieten von Dienstleistungen;

 c)  an Sonn- und Feiertagen und in der Nähe einer Bestattung stö-
rende Arbeiten auszuführen;

 d)  die Erstellung und Verwertung von Film-, Ton-, Video- und 
Fotoaufnahmen, außer zu privaten Zwecken. Aufnahmen auch 
zu privaten Zwecken sind grundsätzlich nicht zugelassen, so-
fern sie sich störend auf den jeweiligen Handlungsablauf aus-
wirken können;

 e)  Druckschriften und andere Medien (z.B. CD, DVD) zu vertei-
len, ausgenommen Drucksachen, die im Rahmen der Bestat-
tungsfeier notwendig und üblich sind;

 f)  Abraum und Abfälle außerhalb der dafür bestimmten Stellen 
abzulagern oder mitgebrachten Unrat zu entsorgen;
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 g)  Fremde Grabstätten und die Friedhofsanlage außerhalb der 
Wege zu betreten, zu beschädigen oder zu verunreinigen;

 h)  Tiere mitzubringen. Hunde werden geduldet, sofern sie ange-
leint sind und gewährleistet ist, dass sie die Wege nicht ver-
lassen und Grabstätten und Anlagen nicht beschädigen oder 
verunreinigen.

(3)  Die Friedhofsverwaltung kann Ausnahmen zulassen, soweit sie 
mit dem Zweck des Friedhofs und der Ordnung auf ihm vereinbar 
sind und Interessen anderer nicht beeinträchtigt werden.

(4)  Besondere Veranstaltungen auf dem Friedhof bedürfen der vorhe-
rigen Zustimmung der Friedhofsverwaltung.

(5)  Hausmüll, Gewerbeabfälle und sonstige außerhalb des Friedhofs 
angefallene Abfälle dürfen nicht auf den Friedhof gebracht wer-
den.

§ 6 
Dienstleistungen

(1)  Dienstleistungserbringer (Bildhauer, Steinmetze, Gärtner, Bestat-
ter usw.) haben die für den Friedhof geltenden Bestimmungen zu 
beachten. 

(2)  Tätig werden dürfen nur solche Dienstleistungserbringer, die 
fachlich geeignet und in betrieblicher und personeller Hinsicht 
zuverlässig sind.

(3)  Dienstleistungserbringern kann die Ausübung ihrer Tätigkeit 
von der Friedhofsverwaltung auf Zeit oder auf Dauer untersagt 
werden, wenn der Dienstleistungserbringer nach vorheriger Mah-
nung gegen für den Friedhof geltende Bestimmungen verstoßen 
hat. Bei einem schwerwiegenden Verstoß ist eine Mahnung ent-
behrlich.

(4)  Die für die Arbeiten erforderlichen Werkzeuge und Materialien 
dürfen auf dem Friedhof nur vorübergehend und nur an Stellen 
gelagert werden, an denen sie nicht hindern. Die Arbeits- und La-
gerplätze sind nach Beendigung der Tagesarbeit zu säubern und 
in einem ordnungsgemäßen Zustand zu verlassen und bei Unter-
brechung der Tagesarbeit so herzurichten, dass eine Behinderung 
Anderer ausgeschlossen ist. Die Dienstleistungserbringer dürfen 
auf dem Friedhof keinen Abraum lagern. Wird dieses nicht be-
achtet,	kann	die	Friedhofsverwaltung	nach	erfolgloser	Aufforde-
rung – im Wiederholungsfall oder bei unmittelbarer Gefahr auch 
ohne	Aufforderung	–	die	Entsorgung	auf	Kosten	des	Verursachers	
veranlassen. Geräte von Dienstleistungserbringern dürfen nicht 
an oder in den Wasserentnahmestellen des Friedhofs gereinigt 
werden.

(5)  Dienstleistungserbringer haften gegenüber dem Friedhofsträger 
für alle Schäden, die sie im Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit 
auf dem Friedhof schuldhaft verursachen.

(6)  Folgende Leistungen werden zur Wahrung eines einheitlichen 
Erscheinungsbildes, zur Einhaltung bestattungsrechtlicher Vor-
schriften und zur Sicherung der Würde des Ortes entsprechender 
Abläufe auf dem Friedhof allein von der Friedhofsverwaltung er-
bracht: Bestattung (Ausheben und Verfüllen eines Grabes), Um-
bettung, allgemeine Friedhofsunterhaltung.

III. Allgemeine Bestattungsvorschriften
§ 7 

Anmeldung einer Bestattung
(1)  Eine Bestattung ist unter Vorlage der gesetzlich vorgeschriebenen 

Unterlagen rechtzeitig bei der mit der Verwaltung des Friedhofes 
beauftragten Person bzw. Verwaltungsstelle anzumelden. Dabei 
ist mitzuteilen, wer die Bestattung leiten und wer sonst bei der 
Bestattung (einschließlich Trauerfeier) gestaltend mitwirken 
wird. Ebenso ist mitzuteilen, wenn besondere oder unübliche 
Abläufe der Bestattung oder Trauerfeier vorgesehen sind. Dies 
gilt insbesondere für Bestattungen nach anderen als christlichen 
Ritualen und Abläufen.

(2)  Die Friedhofsverwaltung kann die Person, die die Bestattung lei-
ten oder bei der Bestattung gestaltend mitwirken soll, ausschlie-
ßen, wenn sie verletzende Äußerungen gegen den christlichen 
Glauben oder die evangelische Kirche getan hat und eine Wie-
derholung zu erwarten ist. Ebenso kann die Friedhofsverwaltung 
Handlungen und Rituale bei der Bestattung oder Trauerfeier un-
tersagen, wenn sie gegen den christlichen Glauben oder die evan-
gelische Kirche oder in anderer Weise gegen die Menschenwürde 
oder die Würde des Friedhofes verstoßen.

(3)  Vor einer Bestattung in einer Wahlgrabstätte, an der bereits ein 
Nutzungsrecht verliehen ist, ist das Nutzungsrecht nachzuweisen.

(4)  Die Friedhofsverwaltung setzt im Benehmen mit der antragstel-
lenden Person Ort und Zeit der Bestattung fest. Die Wünsche der 
Angehörigen sollen dabei nach Möglichkeit berücksichtigt wer-
den.

§ 8 
Beschaffenheit von Särgen und Urnen

(1)  Erdbestattungen sind nur in geschlossenen, feuchtigkeitshem-
menden	Särgen	zulässig.	Von	der	Sargpflicht	nach	Satz	1	kann	
die untere Gesundheitsbehörde Ausnahmen zulassen, wenn in der 
zu bestattenden Person ein wichtiger Grund vorliegt und ein öf-
fentlicher Belang nicht entgegensteht. 

(2)  Für Erdbestattungen darf kein Sarg verwendet werden, der geeig-
net ist, nachhaltig die physikalische, chemische oder biologische 
Beschaffenheit	des	Bodens	oder	des	Grundwassers	zu	verändern	
oder der die Verwesung der Leiche nicht innerhalb der festgesetz-
ten Ruhezeit ermöglicht. 

(3)  Särge dürfen höchstens 2,00 m lang, 0,65 m hoch und im Mittel-
maß 0,65 m breit sein. Für größere Särge ist die Zustimmung der 
Friedhofsverwaltung bei der Anmeldung der Bestattung einzuho-
len.

(4)  Für Sargauskleidung, Leichenhüllen und Leichenbekleidungen 
gelten die Anforderungen des Absatzes 2 entsprechend. 

(5)  Für die Bestattung in zugänglich, ausgemauerten Grüften sind 
nur Metallsärge oder Holzsärge mit Metalleinsatz zugelassen, die 
luftdicht verschlossen sind.

(6)  Es dürfen keine Urnen, Überurnen oder Schmuckurnen verwen-
det	werden,	die	aus	Kunststoffen	oder	sonstigen	nicht	verrottba-
ren	Werkstoffen	hergestellt	oder	die	geeignet	sind,	nachhaltig	die	
physikalische,	 chemische	 oder	 biologische	 Beschaffenheit	 des	
Bodens oder des Grundwassers zu verändern. 

§ 9
Ruhezeiten 

(1) Die Ruhezeit für Leichen beträgt 
 a) bei Verstorbenen bis zum vollendeten 5. Lebensjahr 20 Jahre
 b) bei Verstorbenen ab dem 6. Lebensjahr 30 Jahre 
(2) Die Ruhezeit für Aschen beträgt 20 Jahre

§ 10
Umbettungen und Ausgrabungen

(1)  Umbettungen dürfen zur Wahrung der Totenruhe grundsätzlich 
nicht vorgenommen werden.

(2)  Leichen und Aschenreste in Urnen dürfen vor Ablauf der Ruhe-
zeit nur mit Genehmigung der unteren Gesundheitsbehörde aus-
gegraben oder umgebettet werden.

(3)  Die berechtigte Person hat sich gegenüber der Friedhofsverwal-
tung	schriftlich	zu	verpflichten,	alle	Kosten	zu	übernehmen,	die	
bei der Umbettung durch Beschädigung und Wiederinstandset-
zung gärtnerischer oder baulicher Anlagen an Nachbargrabstätten 
oder Friedhofsanlagen entstehen.

(4)  Alle Umbettungen sind bei der Friedhofsverwaltung anzumelden. 
Die Friedhofsverwaltung bestimmt den Zeitpunkt der Umbet-
tung. Die Arbeiten dürfen nur in Anwesenheit und unter Aufsicht 
einer dafür von der Friedhofsverwaltung benannten Person vor-
genommen werden, die auch hinsichtlich der Grablage, Einhal-
tung von Sicherheitsbestimmungen, Lagerung des Grabaushubs 
und sonstiger weiterer Friedhofsvorschriften weisungsbefugt ist. 
Bei der nachfolgenden Wiederbeisetzung ist die Anwesenheit der 
Angehörigen zulässig.

(5)  Es liegt in der Entscheidung der Friedhofsverwaltung, ob Mitar-
beiter des Friedhofes für die Durchführung der Ausgrabungsar-
beiten zur Verfügung stehen. Ansonsten hat die die Umbettung 
veranlassende Person selbst und auf eigene Kosten für eine Aus-
grabung durch einen fachlich geeigneten Dienstleistungserbrin-
ger zu sorgen. Die Bereitstellung von Arbeitsgeräten ist mit der 
Friedhofsverwaltung abzustimmen.

(6)  Die Grabstätte ist nach Abschluss der Arbeiten wieder ordnungs-
gemäß zu verfüllen und sämtliche an der Grabstätte oder an 
Friedhofseinrichtungen entstandenen Beeinträchtigungen zu be-
seitigen.	Grabmale,	 andere	Anlagen,	 ihr	 Zubehör	 und	 Pflanzen	
können umgesetzt werden, wenn Gestaltungsbestimmungen des 
Friedhofes bzw. neuen Grabfeldes nicht entgegenstehen. 
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(7)  Der Ablauf der Ruhe- und der Nutzungszeit wird durch eine Um-
bettung nicht unterbrochen oder gehemmt.

(8)  Mit Umbettung in ein Grab einer anderen Grabart auf dem Fried-
hof wird das Recht an der bisherigen Grabstätte entschädigungs-
los an die Friedhofsverwaltung zurückgegeben. Das Recht an der 
zukünftigen Grabstätte ist für die noch verbleibende Ruhezeit zu 
erwerben. Eine Erstattung oder Verrechnung von bereits gezahl-
ten Gebühren erfolgt nicht.

IV. Grabstätten
§ 11

Allgemeines
(1)  Folgende Arten von Grabstätten stehen auf dem Friedhof zur Ver-

fügung:
 a) Reihengrabstätten, (§ 12),
 b) Wahlgrabstätten, (§ 13),
 c) Rasengrabstätten, (§ 14).
(2)  Die Grabstätten bleiben im Eigentum des Friedhofsträgers. An ih-

nen	werden	nur	öffentlich-rechtliche	Nutzungsrechte	nach	Maß-
gabe dieser Ordnung in der jeweils geltenden Fassung verliehen. 
Ein Nutzungsrecht kann jeweils nur einer einzelnen Person, nicht 
mehreren Personen zugleich zustehen. Nutzungsberechtigte Per-
sonen haben jede Änderung ihrer Anschrift der Friedhofsverwal-
tung mitzuteilen.

(3)  Ein Anspruch auf Verleihung oder Wiedererwerb eines Nutzungs-
rechtes an einer Grabstätte in bestimmter Lage sowie auf Unver-
änderlichkeit der Umgebung besteht nicht.

(4)  In einer Grabstelle darf grundsätzlich nur eine Leiche oder Asche 
bestattet werden. Eine verstorbene Mutter und ihr gleichzeitig 
– bei oder kurz nach der Geburt – verstorbenes Kind oder zwei 
gleichzeitig verstorbene Kinder bis zum vollendeten 5. Lebens-
jahr dürfen in einer Grabstelle bestattet werden.

(5)  In einer bereits mit einer Leiche oder einer Asche belegten 
Wahlgrabstelle darf zusätzlich eine Asche beigesetzt werden, 
wenn die bereits bestattete Person der Ehegatte oder die Ehegat-
tin oder der Lebenspartner oder die Lebenspartnerin nach dem 
Gesetz über die eingetragene Lebenspartnerschaft oder ein naher 
Verwandter war.

(6)  Bei neu anzulegenden Grabstätten sollen die Grabstellen je nach 
Lage etwa folgende Größe haben:

 a)  Sarggrabstätten  
(alter Friedhof): Länge: 2,20 m Breite: 1,20 m,

 b)  Sarggrabstätten 
(neuer Friedhof): Länge: 2,30 m Breite: 1,30 m,

 c) Urnengrabstätten: Länge: 1,20 m Breite: 0,60 m.
  Für die bisherigen Grabstätten gelten die übernommenen Maße. 

Im Einzelnen ist der Gestaltungsplan für den Friedhof maßge-
bend.

(7)  Die Mindesttiefe des Grabes beträgt von der Oberkante Sarg bis 
Erdoberfläche	(ohne	Grabhügel)	0,90	m,	von	der	Oberkante	Urne	
bis	Erdoberfläche	0,50	m.	Die	Gräber	für	Erdbestattungen	müs-
sen voneinander durch mindestens 0,30 m starke Erdwände ge-
trennt sein.

(8)  Ein Grab darf nur von Personen ausgehoben und zugefüllt wer-
den, die dafür von der Friedhofsverwaltung bestimmt oder zuge-
lassen sind.

(9)  Die nutzungsberechtigte Person muss Grabzubehör (Grabmal, 
Einfassung, Lampen, Vasen, Großgehölze usw.), soweit erfor-
derlich, vor der Bestattung auf ihre Kosten entfernen. Über das 
Erfordernis entscheidet die Friedhofsverwaltung.

(10)	 	Kommt	 die	 nutzungsberechtigte	 Person	 ihrer	 Verpflichtung	
aus Absatz 9 nicht nach und muss beim Ausgeheben des 
Grabes das Grabzubehör von dem Friedhofsträger entfernt 
werden, sind die dadurch entstehenden Kosten von der nut-
zungsberechtigten Person dem Friedhofsträger zu erstatten. 
Ein Anspruch auf Wiederverwendung herausgenommener 
Pflanzen	besteht	nicht.

§ 12
Reihengrabstätten

(1)  Reihengrabstätten sind Grabstätten mit einer Grabstelle für eine 
Erdbestattung, die anlässlich einer Bestattung der Reihe nach für 
die Dauer der Ruhezeit vergeben werden. Das Nutzungsrecht 
kann nicht verlängert werden. 

(2)  Das Abräumen von Reihengrabfeldern oder Teilen davon wird 
sechs Monate vor Ablauf der Ruhezeit durch ein Hinweisschild 
auf	dem	betreffenden	Grabfeld	bekannt	gemacht.	

§ 13
Wahlgrabstätten

(1)  Wahlgrabstätten sind Grabstätten für Erdbestattungen oder Be-
stattungen von Aschen, die mit einer oder mehreren Grabstellen 
vergeben werden. Die Dauer des erstmalig vergebenen Nutzungs-
rechtes beträgt bei Sargwahlgrabstätten 30 Jahre, bei Kinder- und 
Urnenwahlgrabstätten 20 Jahre, jeweils vom Tage der Verleihung 
an gerechnet, jedoch in allen Fällen der Beendigung im Ablauf-
jahr stets bis zum Jahresende. Über das Nutzungsrecht wird eine 
Urkunde ausgestellt.

(2)  Das Nutzungsrecht kann mit Ausnahme der Fälle nach § 3 Absatz 
2 auf Antrag für die gesamte Wahlgrabstätte um Zeiträume von je-
weils mindestens 5 Jahre verlängert werden, höchstens jedoch um 
die Zeit eines neuen Nutzungsrechtes gem. Absatz 1. Die Fried-
hofsverwaltung	 ist	 nicht	 verpflichtet,	 zur	 rechtzeitigen	Stellung	
eines Verlängerungsantrages aufzufordern. Bei einer Bestattung 
verlängert sich das Nutzungsrecht für die gesamte Wahlgrabstätte 
bis zum Ablauf der Ruhezeit. Die Gebühren für die Verlängerung 
richten sich nach der jeweiligen Gebührenordnung.

(3)  In einer Wahlgrabstätte dürfen die nutzungsberechtigte Person 
und folgende Angehörige bestattet werden:

 a) Ehegatte,
 b)  Lebenspartner oder Lebenspartnerin nach dem Gesetz über die 

eingetragene Lebenspartnerschaft,
 c) Kinder, Stiefkinder sowie deren Ehegatten,
 d)  Enkel in der Reihenfolge der Berechtigung ihrer Väter oder 

Mütter,
 e) Eltern,
 f) Geschwister,
 g) Stiefgeschwister,
 h) die nicht unter Buchstaben a) bis g) fallenden Erben.
  Grundsätzlich entscheidet die nutzungsberechtigte Person, wer 

von den bestattungsberechtigten Personen bestattet wird. Kann 
nach dem Tode einer bestattungsberechtigten Person die Ent-
scheidung der nutzungsberechtigten Person der Friedhofsverwal-
tung nicht rechtzeitig vor der Bestattung mitgeteilt werden, so ist 
die	Friedhofsverwaltung	nach	pflichtgemäßer	Prüfung	berechtigt,	
die Bestattung zuzulassen. Die Bestattung anderer, auch nichtver-
wandter Personen bedarf eines Antrags der nutzungsberechtigten 
Person und der Genehmigung der Friedhofsverwaltung.

(4)  Die nutzungsberechtigte Person kann zu ihren Lebzeiten ihr Nut-
zungsrecht auf eine der in Absatz 3 Buchstaben a) bis h) genann-
ten Personen übertragen; zur Rechtswirksamkeit der Übertragung 
sind schriftliche Erklärungen der bisherigen und der neuen nut-
zungsberechtigten Person sowie die schriftliche Genehmigung 
der Friedhofsverwaltung erforderlich.

(5)  Die nutzungsberechtigte Person soll der Friedhofsverwaltung 
schriftlich mitteilen, auf welchen ihrer bestattungsberechtigten 
Angehörigen das Nutzungsrecht nach ihrem Tode übergehen soll. 
Eine schriftliche Einverständniserklärung der Rechtsnachfolgerin 
oder des Rechtsnachfolgers ist beizubringen. Hat die nutzungs-
berechtigte Person nicht bestimmt, auf wen das Nutzungsrecht 
nach ihrem Tode übergehen soll, so geht das Nutzungsrecht an 
die nach Absatz 3 bestattungsberechtigten Angehörigen in der 
dort genannten Reihenfolge über. Dabei steht das Nutzungsrecht 
innerhalb der einzelnen Gruppen der jeweils ältesten Person zu. 
Der Rechtsnachfolger oder die Rechtsnachfolgerin hat der Fried-
hofsverwaltung auf deren Verlangen nachzuweisen, dass er neuer 
Nutzungsberechtigter oder sie neue Nutzungsberechtigte ist. Ist 
der Rechtsnachfolger oder die Rechtsnachfolgerin nicht daran in-
teressiert, das Nutzungsrecht zu behalten, so kann er oder sie das 
Nutzungsrecht auf eine andere der in Absatz 3 genannten Perso-
nen oder, wenn eine solche nicht vorhanden ist, auf eine Person 
übertragen, die aufgrund ihres oder seines Nutzungsrechtes be-
stattungsberechtigt nach Absatz 3 geworden ist. Für die Übertra-
gung gilt Absatz 4.

§ 14
Rasengrabstätten

(1)		Rasengrabstätten	sind	pflegefreie	Grabstätten	 für	Erd-	oder	Ur-
nenbestattungen, die als Reihen- oder Wahlgrabstätten vergeben 
werden.
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(2)		Ein	Gestaltungs-	und	Pflegerecht	der	Angehörigen	besteht	nicht.	
Die	Grabstätten	werden	als	Grünfläche	und	 im	Einzelnen	ohne	
Einfassung	angelegt.	Herrichtung,	Instandhaltung	und	Pflege	der	
Grabstätten obliegt dem Friedhofsträger.

(3)  Rasengrabstätten sind innerhalb von drei Monaten nach dem  
Erwerb des Nutzungsrechtes je Grabstelle mit einem, auf einer 
0,50 m mal 0,70 m großen und bündig in den Rasen eingelasse-
nen	Grabplatte	aufgesetzten	Grabmalkissen	mit	einer	Grundflä-
che	von	0,30	m	mal	0,30	m,	abgeschrägter	Oberfläche	und	einer	
Höhe	 von	maximal	 0,30	m	 zu	 versehen.	Die	 Beschaffung	 und	
Beschriftung der Grabplatten erfolgt durch den Nutzungsberech-
tigten auf eigene Rechnung. 

(4)		Auf	 der	 Grabfläche	 sind	 Anpflanzungen,	 das	 Aufstellen	 von	
Schalen o. ä., stehender Blumenschmuck oder andere individu-
elle Grabgestaltung nicht zulässig. Bei Zuwiderhandlungen kann 
er von den Friedhofsmitarbeitern jederzeit entfernt werden. Die 
Friedhofsverwaltung ist dabei zur Aufbewahrung abgeräumter 
Gegenstände	(z.	B.	Pflanzschalen	und	dergl.)	nicht	verpflichtet.	

(5)  Die nachträgliche Umwandlung von Grabstätten gemäß § 12 oder 
§ 13 in entsprechende Rasengrabstätten ist grundsätzlich mög-
lich, erfordert aber die Zustimmung der Friedhofsverwaltung. 
Das Abräumen und Einebnen der Grabstätte obliegt in diesem 
Fall dem Nutzungsberechtigten; er kann bei Kostenübernahme 
die Friedhofsverwaltung damit beauftragen.

(6)  Bei gemäß Absatz 5 umgewandelten Grabstätten kann ein vor-
handenes Denkmal bestehen bleiben, sofern es den Anforderun-
gen an die Standsicherheit genügt. Bei Entfernen eines solchen 
Denkmals ist die Grabstätte je Grabstelle mit einem auf einer 
Grabplatte aufgesetzten Grabmalkissen entsprechend Absatz 3 zu 
versehen. Geschieht dies nicht innerhalb von drei Monaten nach 
Einebnung der Grabstätte, kann die Friedhofsverwaltung auf 
Kosten des Nutzungsberechtigten eine entsprechende Grabplatte 
mit Grabmalkissen anbringen lassen.

(7)  Soweit sich nicht aus der Friedhofsordnung etwas anderes ergibt, 
gelten die Regelungen des § 12 (für Reihengrabstätten) bzw. § 13 
(für Wahlgrabstätten) entsprechend.

§ 15
– entfällt –

§ 16
Rückgabe von Grabstätten

(1)  Das Nutzungsrecht an unbelegten Grabstätten kann jederzeit, an 
teilbelegten Grabstätten erst nach Ablauf der letzten Ruhezeit 
zurückgegeben werden. Die Rückgabe ist nur für die gesamte 
Grabstätte zulässig. Ausnahmen bedürfen der Zustimmung der 
Friedhofsverwaltung.

(2)  Bei der Rückgabe von Nutzungsrechten besteht kein Anspruch 
auf Gebührenerstattung. Der Kirchenvorstand kann in Härtefäl-
len Ausnahmen zulassen.

§ 17
Bestattungsverzeichnis

Die Friedhofsverwaltung führt über die Bestattungen ein Verzeich-
nis, aus dem sich nachvollziehen lässt, wer an welcher Stelle bestattet 
ist und wann die Ruhezeit abläuft.

V. Gestaltung von Grabstätten und Grabmalen
§ 18

Gestaltungsgrundsatz
Jede Grabstätte ist so zu gestalten und so an die Umgebung anzu-
passen, dass der Friedhofszweck und die Würde des Friedhofs in 
seinen einzelnen Teilen und in seiner Gesamtanlage gewahrt wird. 
Alle Grabstätten müssen im Rahmen dieser Vorschrift hergerichtet 
und dauernd verkehrssicher instandgehalten werden.

§ 19
Gestaltung und Standsicherheit  

von Grabmalen und anderen Anlagen
(1)  Die Aufgabe eines Grabmales soll es sein, das Grab nicht nur zu 

bezeichnen, sondern vielmehr das Andenken an die Verstorbenen 
zu erhalten.

(2)  Grabmale und andere Anlagen dürfen nicht so gestaltet werden, 
dass sie eine Verunstaltung des Friedhofes bewirken oder Fried-
hofsbesucher in ihrer Andacht stören können. Die Gestaltung darf 
sich ferner nicht gegen den christlichen Glauben, die Menschen-
würde oder die Würde eines Friedhofes richten. Im Übrigen gilt 

§ 18 entsprechend. Werkstattbezeichnungen dürfen nur unten an 
der	Seite	oder	Rückseite	eines	Grabmals	 in	unauffälliger	Weise	
angebracht werden. Grabmale aus anderen Materialien als Na-
turstein (z.B. aus Zementmasse, Glas, Porzellan, Emaille, Blech, 
usw.) sind nicht gestattet. Grabmale, Stelen und Kreuze aus Holz 
sind zugelassen, sofern sie nur mit Holzimprägnierung behandelt 
werden. Schmiedeeiserne Kreuze sind zulässig, dürfen aber nur 
in Grautönen bzw. schwarz gestrichen werden.

(3)  Bei der Größe der Grabmale ist auf die Größe der Grabstätte 
Rücksicht zu nehmen. Unverhältnismäßig große Grabmale sind 
zu vermeiden und eine Höhe von 1,20 m möglichst nicht zu über-
schreiten. Das Grabmal soll sich harmonisch in das Gesamtbild 
des	betroffenen	Friedhofsbereiches	eingliedern	und	ist	grundsätz-
lich auf der Westseite der Grabstätte mit der Schriftseite nach 
Osten aufzustellen. Die Friedhofsverwaltung kann für bestimmte 
Bereiche abweichende Bestimmungen erlassen. Wenn ein beste-
hendes Grabmal nicht den Standortbestimmungen entspricht, ist 
dieser Zustand spätestens bei der nächsten Inanspruchnahme die-
ser Grabstätte herzustellen.

(4)  Grabmale und andere Anlagen sind dauernd in würdigem und 
verkehrssicherem Zustand zu halten. Hierfür sind die nutzungs-
berechtigten Personen verantwortlich.

(5)  Erscheint die Standsicherheit von Grabmalen, anderen Anlagen 
oder Teilen davon gefährdet, ist die für die Unterhaltung verant-
wortlichen	 nutzungsberechtigten	 Personen	 verpflichtet,	 unver-
züglich	Abhilfe	 zu	 schaffen.	 Bei	 Gefahr	 im	Verzuge	 kann	 der	
Friedhofsträger auf Kosten der nutzungsberechtigten Personen 
geeignete	 Sicherungsmaßnahmen	 treffen	 (z.	 B.	 Absperrungen,	
Umlegen von Grabmalen). Wird der ordnungswidrige Zustand 
trotz	 schriftlicher	 Aufforderung	 der	 Friedhofsverwaltung	 nicht	
innerhalb einer festzusetzenden angemessenen Frist beseitigt, 
ist der Friedhofsträger berechtigt, die Grabmale, andere Anlagen 
oder Teile davon auf Kosten der nutzungsberechtigten Personen 
zu entfernen. Sind nutzungsberechtigte Personen nicht bekannt 
oder ohne besonderen Aufwand nicht zu ermitteln, genügen als 
Aufforderung	eine	öffentliche	Bekanntmachung	und	ein	Hinweis-
schild auf den Grabstätten, das für die Dauer von einem Monat 
aufgestellt wird.

§ 19a
Verwendung von Natursteinen

(1)  Es sollen nur Grabmale einschließlich anderer Anlagen aus Na-
tursteinen auf dem Friedhof verwendet werden, wenn

 1.  glaubhaft gemacht wird, dass sie in einem Staat oder Gebiet 
gewonnen oder hergestellt wurden, in dem das Übereinkom-
men über das Verbot und unverzügliche Maßnahmen zur Be-
seitigung der schlimmsten Formen der Kinderarbeit vom 17. 
Juni 1999 (BGBl. 2001 II S. 1291, Bekanntmachung vom 28. 
Juni 2002, BGBl. II S. 2352) eingehalten wird, oder

 2. ein Nachweis nach Absatz 3 vorliegt.
(2)  Derzeit erfüllen folgende Staaten diese Voraussetzungen: Austra-

lien, Belgien, Bosnien-Herzegowina, Brasilien, Bulgarien, Däne-
mark, Estland, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, 
Irland, Island, Israel, Italien, Japan, Kanada, Kosovo, Kroatien, 
Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Mazedo-
nien, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Ru-
mänien, Russland, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, 
Spanien, Türkei, Tschechien, Ukraine, Ungarn, Vereinigtes Kö-
nigreich, Vereinigte Staaten von Amerika, Zypern.

  Um zu verhindern, dass Natursteine verwendet werden, die aus 
einem Drittland in einen der in Satz 1 genannten Staaten oder 
das Gebiet importiert worden sind, in dem das in Absatz 1 Nr. 1 
genannte Übereinkommen nicht eingehalten wird, ist eine dahin-
gehende Erklärung abzugeben.

(3)		Als	Nachweis	nach	Absatz	1	Nummer	2	gilt	ein	Zertifikat	einer	
der nachfolgenden Organisationen:

 1. Fair Stone
 2. IGEP
 3. Werkgroep Duurzame Natursteen – WGDN
	 4.	Xertifix
  Eine gleichwertige Erklärung einer geeigneten Stelle oder Ver-

einigung im Sinne des § 13 a Abs. 3 Satz 4 des Gesetzes über 
das Leichen-, Bestattungs- und Friedhofswesen (BestattG) setzt 
voraus, dass die erklärende Stelle 
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 1.  über einschlägige Erfahrungen und Kenntnisse auf dem Ge-
biet des Übereinkommens über das Verbot und unverzügliche 
Maßnahmen zur Beseitigung der schlimmsten Formen der 
Kinderarbeit vom 17. Juni 1999 (BGBl. 2001 II S. 1291, Be-
kanntmachung vom 28. Juni 2002, BGBl. II S. 2352) verfügt, 

 2.  weder unmittelbar noch mittelbar an der Herstellung oder am 
Handel mit Steinen beteiligt ist, 

 3.  ihre Tätigkeit im Zusammenhang mit der Abgabe der gleich-
wertigen Erklärung dokumentiert und die Dokumentation auf 
Anforderung des Friedhofsträgers zur Einsichtnahme bereit-
stellt,

 4.  erklärt, dass sie sich über das Fehlen schlimmster Formen von 
Kinderarbeit durch unangekündigte Kontrollen im Herstel-
lungsstaat vergewissert hat.

(4)  Für die abzugebende Erklärung kann das durch die Friedhofs-
verwaltung bereitgestellte und auf der Internetseite des Ev.-luth. 
Kirchenamtes in Aurich (www.kirchenamt-aurich.de) hinterlegte 
Muster „Erklärung über die Vorlage von Nachweisen nach § 13 a 
BestattG“ verwendet werden.

VI. Anlage und Pflege der Grabstätten
§ 20

Allgemeines
(1)  Die Grabstätten müssen innerhalb von sechs Monaten nach deren 

Belegung oder nach dem Erwerb des Nutzungsrechts angelegt 
sein.	Sie	dürfen	nur	mit	Gewächsen	bepflanzt	werden,	durch	die	
benachbarte	 Grabstätten	 und	 öffentliche	 Anlagen	 nicht	 beein-
trächtigt	 werden.	 Die	 Bepflanzung	 darf	 seitlich	 nicht	 über	 die	
Grabstättengröße	hinauswachsen.	Das	Pflanzen	von	Bäumen	ist	
auf den Grabstätten nicht gestattet. Sträucher dürfen nur ange-
pflanzt	werden,	wenn	sie	 ihrer	Art	nach	eine	Höhe	von	1,50	m	
nicht überschreiten werden. Ansonsten sind sie auf diese Höhe 
zurückzuschneiden oder zu entfernen.

(2)  Sind auf der Grabstätte ausnahmsweise, z.B. mit Zustimmung der 
Friedhofsverwaltung oder aufgrund früherer Zulässigkeit oder 
Duldung, Bäume oder Büsche vorhanden, die die nach Absatz 1 
festgelegte maximale Höhe überschreiten, andererseits aber das 
Gesamtbild des Friedhofes entscheidend prägen, kann die Fried-
hofsverwaltung die Rechte an solchen Grabstätten mit Einschrän-
kungen belegen, indem diese Objekte nur mit Zustimmung der 
Friedhofsverwaltung entfernt oder entscheiden verändert werden 
dürfen.

(3)		Zur	 gärtnerischen	Anlage	 und	 Pflege	 sind	 die	 jeweiligen	 nut-
zungsberechtigten	 Personen	 verpflichtet.	 Die	Verpflichtung	 zur	
Pflege	besteht	bis	zum	Ablauf	des	Nutzungsrechtes.

(4)  Die Friedhofsverwaltung ist befugt, stark wuchernde, abster-
bende oder Bestattungen behindernde Hecken und Sträucher zu 
beschneiden oder zu beseitigen. Verwelkte Blumen, Kränze usw. 
sind von den Grabstätten zu entfernen und an den dafür vorgese-
henen Plätzen abzulegen.

(5)  Die Grabstätten sind einzufassen. Grabeinfassungen können aus 
natürlichen	 Pflanzen	 oder	 festem	Material	 bestehen,	 sofern	 bei	
bestimmten Grabarten oder Friedhofsbereichen nichts anderes 
geregelt	 ist.	Natürliche	Pflanzen	sind	durch	Beschneiden	 inner-
halb der Grababmessungen und möglichst niedrig zu halten. 
Feste Grabeinfassungen sind nur aus Naturstein zugelassen. Sie 
sollen in Material und Gestaltung eine harmonische Einheit mit 
einem eventuellen Grabmal bilden. 

(6)  Auf dem neuen Friedhof dürfen Grabstätten in den Reihen II-IX 
und XII-XIX nur in einer Länge von höchstens 1,90 m eingefasst/
angelegt werden. In den Reihen mit gerader Reihennummer ist 
nur der östliche Teil der Grabstätte, in den Reihen mit ungerader 
Reihennummer nur der westliche Teil einzufassen. In den Reihen 
I, X-XI und XX beträgt die höchstzulässige Länge der Einfas-
sung/Anlage 2,10 m. Grabmale sollen in geraden Reihen nur in 
dem östlichen Teil der Grabstätte aufgestellt werden.

(7)  Grabvollabdeckungen mit festen Materialien, das sind Grabplat-
ten oder auch Abdeckungen mit Kies oder Splitt, sind grund-
sätzlich unerwünscht. Sollten solche Abdeckungen trotzdem 
aufgebracht werden, dürfen diese nur aus Naturstein bestehen. 
Das Belegen einer Grabstätte mit Kies oder Splitt oder ähnlichen 
Stoffen	anstelle	einer	Bepflanzung	ist	nur	in	den	Reihen	XVII	bis	
XX des neuen Friedhofes gestattet. Es darf kein luft- und wasser-
undurchlässiger Unterbau angelegt werden. Die Friedhofsverwal-

tung kann widerrechtlich aufgebrachte Abdeckungen auf Kosten 
der Nutzungsberechtigten entfernen lassen.

(8)  Die Unterhaltung und Veränderung der gärtnerischen Anlagen 
außerhalb der Grabstätten obliegt allein der Friedhofsverwaltung.

(9)		Der	 Friedhofsträger	 ist	 nicht	 verpflichtet,	 zur	 Verhütung	 von	
Schäden, die durch fremde Personen oder Tiere hervorgerufen 
werden,	Vorkehrungen	zu	treffen.

§ 21
Grabpflege, Grabschmuck

(1)		Die	 Verwendung	 von	 Pflanzenschutz-	 und	 Wildkrautbekämp-
fungsmitteln sowie von biologisch nicht abbaubaren Reinigungs-
mitteln	zur	Grabpflege	und	Reinigung	von	Grabmalen	und	ande-
ren Anlagen ist nicht gestattet.

(2)		Kunststoffe	 dürfen	 in	 sämtlichen	Produkten	 der	Trauerfloristik,	
insbesondere in Kränzen, Trauergebinden, Trauergestecken, in 
Grabschmuck	und	bei	Grabeinfassungen	 sowie	bei	Pflanzenan-
zuchtbehältern,	 die	 an	 der	 Pflanze	 verbleiben,	 nicht	 verwendet	
werden (ausgenommen sind Grabvasen, Grablichter und Markie-
rungszeichen) und dürfen, ebenso wie Verpackungsmaterial und 
Transportbehälter	 aus	 diesen	 Stoffen,	 nicht	 in	 die	 Friedhofsab-
fälle gelangen, sondern sind mitzunehmen, soweit keine entspre-
chende Entsorgungsmöglichkeit angeboten wird.

(3)  Die Verwendung von Blechdosen, Gläsern, Flaschen o. ä. für die 
Aufnahme von Schnittblumen ist nicht gestattet.

§ 22
Vernachlässigung

(1)  Wird eine Grabstätte nicht vorschriftsmäßig hergerichtet oder 
gepflegt,	 hat	 die	 nutzungsberechtigte	 Person	 nach	 schriftlicher	
Aufforderung	der	Friedhofsverwaltung	die	Grabstätte	 innerhalb	
einer angemessenen Frist in Ordnung zu bringen. Kommt sie 
der	Verpflichtung	nicht	nach,	kann	die	Friedhofsverwaltung	die	
Grabstätte auf Kosten der nutzungsberechtigten Person in Ord-
nung bringen oder bringen lassen. Ist die nutzungsberechtigte 
Person	der	Verpflichtung	aus	Satz	1	nicht	nachgekommen,	kann	
die Friedhofsverwaltung auch das Nutzungsrecht ohne Entschä-
digung entziehen, soweit sie die nutzungsberechtigte Person 
schriftlich unter Fristsetzung hierauf hingewiesen hat. In dem 
Entziehungsbescheid wird die nutzungsberechtigte Person aufge-
fordert, das Grabmal und die anderen Anlagen innerhalb von drei 
Monaten nach Unanfechtbarkeit des Bescheides zu entfernen.

(2)  Ist die nutzungsberechtigte Person nicht bekannt oder nicht ohne 
besonderen	Aufwand	 zu	 ermitteln,	 wird	 durch	 eine	 öffentliche	
Bekanntmachung	 auf	 die	 Verpflichtung	 zur	 Herrichtung	 und	
Pflege	 hingewiesen.	Außerdem	wird	 die	 unbekannte	 nutzungs-
berechtigte Person durch ein Hinweisschild auf der Grabstätte 
aufgefordert, sich mit der Friedhofsverwaltung in Verbindung zu 
setzen.	Bleibt	die	Aufforderung	oder	der	Hinweis	drei	Monate	un-
beachtet, kann die Friedhofsverwaltung auf Kosten der nutzungs-
berechtigten Person

 a) die Grabstätte abräumen, einebnen und einsäen und
 b) Grabmale und andere Anlagen beseitigen lassen.
(3)  Bei ordnungswidrigem Grabschmuck gilt Absatz 1 Satz 1 ent-

sprechend.	Wird	die	Aufforderung	nicht	befolgt	oder	ist	die	nut-
zungsberechtigte Person nicht bekannt oder nicht ohne beson-
deren Aufwand zu ermitteln, kann die Friedhofsverwaltung den 
Grabschmuck auf Kosten der nutzungsberechtigten Person ent-
fernen oder entfernen lassen.

VII. Grabmale und andere Anlagen
§ 23

Errichtung und Änderung von Grabmalen
(1)  Die Errichtung und jede Änderung von Grabmalen und anderen 

Anlagen sind der Friedhofsverwaltung anzuzeigen mit der Erklä-
rung, dass das Vorhaben der gültigen Friedhofsordnung und den 
Vorgaben des technischen Regelwerks entspricht. 

(2)  Der Anzeige ist der Grabmalentwurf in einem geeigneten Maß-
stab beizufügen. In den Anzeigeunterlagen sollen alle wesentli-
chen Teile erkennbar, die Darstellung der Befestigungsmittel mit 
Bemaßung und Materialangaben sowie die Gründungstechnik 
mit Maßangaben und Materialbenennung in den Anzeigeunterla-
gen eingetragen sein.

(3)  Mit dem Vorhaben darf drei Monate nach Vorlage der vollstän-
digen Anzeige begonnen werden, wenn seitens der Friedhofsver-
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waltung in dieser Zeit keine Bedenken wegen eines Verstoßes ge-
gen die Friedhofsordnung oder das technische Regelwerk geltend 
gemacht werden. Vor Ablauf von drei Monaten darf begonnen 
werden, wenn die Friedhofsverwaltung schriftlich die Überein-
stimmung mit der geltenden Friedhofsordnung und die Vollstän-
digkeit der Anzeige der sicherheitsrelevanten Daten bestätigt.

(4)  Das Vorhaben ist erneut anzuzeigen, wenn das Grabmal oder die 
sonstige bauliche Anlage nicht binnen eines Jahres nach Einrei-
chen der Anzeige errichtet oder geändert worden ist.

(5)  Die Grabmale und sonstigen baulichen Anlagen müssen ver-
kehrssicher sein. Sie sind entsprechend ihrer Größe nach den 
allgemeinen Regeln der Baukunst zu fundamentieren und so zu 
befestigen,	dass	sie	dauernd	standsicher	sind	und	auch	beim	Öff-
nen benachbarter Gräber nicht umstürzen. Maßgebendes Regel-
werk zur Auslegung der Regeln der Baukunst ist ausschließlich 
die aktuelle Fassung der „Technischen Anleitung zur Standsi-
cherheit von Grabmalanlagen (TA-Grabmal) der Deutschen Na-
turstein-Akademie e.V. (DENAK)“. Die TA-Grabmal gilt für die 
Planung, Erstellung, Ausführung, die Abnahmeprüfung und jähr-
liche Prüfung der Grabmalanlagen.

(6)  Für alle neu errichteten, versetzten und reparierten Grabmale hat 
der Steinmetz oder sonstige Dienstleistungserbringer (mit gleich-
wertiger	Qualifikation	in	Befestigungstechnik,	Planung,	Berech-
nung und Ausführung von Gründungen) eine Abnahmeprüfung 
nach Abschnitt 4 der TA-Grabmal vorzunehmen.  Die gleichwer-
tige	Qualifikation	i.S.v.	Satz	1	ist	zweifelsfrei	nachzuweisen.	Der	
Prüfablauf ist nachvollziehbar zu dokumentieren.

(7)  Die nutzungsberechtigte Person oder eine von ihr bevollmächtig-
te Person hat der Friedhofsverwaltung spätestens sechs Wochen 
nach Fertigstellung der Grabmalanlage die Dokumentation der 
Abnahmeprüfung und die Abnahmebescheinigung entsprechend 
den Anforderungen der TA-Grabmal vorzulegen.

(8)  Fachlich geeignet i.S.v. § 6 Absatz 2 sind Dienstleistungser-
bringer, die aufgrund ihrer Ausbildung in der Lage sind, unter 
Beachtung der örtlichen Gegebenheiten des Friedhofes die an-
gemessene Gründungsart zu wählen und nach der TA-Grabmal 
die erforderlichen Fundamentabmessungen zu berechnen. Die 
Dienstleistungserbringer müssen in der Lage sein, für die Befes-
tigung der Grabmalteile das richtige Befestigungsmittel auszu-
wählen, zu dimensionieren und zu montieren. Ferner müssen sie 
die Standsicherheit von Grabmalanlagen beurteilen können und 
fähig sein, mit Hilfe von Messgeräten die Standsicherheit zu kon-
trollieren und zu dokumentieren.

(9)  Entspricht die Ausführung eines errichteten oder veränderten 
Grabmals und anderer Anlagen nicht den Anzeigeunterlagen und 
den Vorgaben der Friedhofsordnung, setzt die Friedhofsverwal-
tung der nutzungsberechtigten Person eine angemessene Frist 
zur Beseitigung oder Abänderung des Grabmals und anderer 
Anlagen. Nach ergebnislosem Ablauf der Frist kann die Fried-
hofsverwaltung die Abänderung oder Beseitigung auf Kosten der 
nutzungsberechtigten Person veranlassen. Bei nicht ordnungs-
mäßiger Gründung und Befestigung des Grabmals und anderer 
Anlagen gilt § 19 Absatz 5.

§ 24
Mausoleen und gemauerte Grüfte

(1)  Soweit auf den Friedhöfen Mausoleen oder gemauerte Grüfte be-
stehen, können sie im Rahmen der bestehenden Nutzungsrechte 
genutzt werden. Neubauten sind nicht möglich. Im Übrigen gel-
ten § 19 Absätze 4 und 5 entsprechend. 

(2)  Die Verleihung neuer Nutzungsrechte an vorhandenen Mauso-
leen oder gemauerten Grüften ist nur möglich, wenn sich die nut-
zungsberechtigten Personen in schriftlichen Verträgen gegenüber 
der	Friedhofsverwaltung	verpflichten,	alle	mit	der	Instandsetzung	
und Unterhaltung der Mausoleen und Grüfte verbundenen Kosten 
und	die	Verkehrssicherungspflicht	zu	übernehmen.	Nach	Beendi-
gung des Nutzungsrechts sind die Mausoleen oder gemauerten 
Grüfte von den nutzungsberechtigten Personen vollständig zu 
entfernen.

§ 25
Entfernung

(1)  Grabmale und andere Anlagen dürfen vor Ablauf des Nutzungs-
rechts nur mit vorheriger Zustimmung der Friedhofsverwaltung 
entfernt werden.

(2)  Nach Ablauf des Nutzungsrechts sind die Grabmale und die 
sonstigen Anlagen durch die nutzungsberechtigten Personen zu 
entfernen, sofern sie nicht unter § 26 fallen. Sind die nutzungs-
berechtigten Personen nicht bekannt oder ohne besonderen Auf-
wand	nicht	zu	ermitteln,	genügen	als	Aufforderung	eine	öffentli-
che Bekanntmachung und ein Hinweisschild auf der Grabstätte 
für drei Monate. Werden die Grabmale und sonstigen Anlagen 
nicht innerhalb von drei Monaten nach Ablauf des Nutzungs-
rechts entfernt, fallen sie entschädigungslos in die Verfügungs-
gewalt des Friedhofsträgers. Für beseitigte Anlagen wird kein 
Ersatz geleistet. Die Kirchengemeinde ist zur Aufbewahrung ab-
geräumter	Grabmale	und	sonstiger	Anlagen	nicht	verpflichtet.

(3)  Sofern die Grabstätten vom Friedhofsträger abgeräumt werden, 
sind die dadurch entstehenden Kosten von den nutzungsberech-
tigten Personen dem Friedhofsträger zu erstatten. 

§ 26
Künstlerisch oder historisch wertvolle Grabmale

Künstlerisch oder historisch wertvolle Grabmale werden nach Mög-
lichkeit von der Friedhofsverwaltung erhalten.

VIII. Leichenräume und Trauerfeiern
§ 27 

Leichenhalle 
(1)  Die Leichenhalle dient zur Aufnahme von Leichen bis zur Bestat-

tung oder Überführung an einen anderen Ort. 
(2)  Auf Wunsch der Angehörigen kann ein Sarg, sofern keine Be-

denken bestehen, in der Leichenhalle von einem Beauftragten 
der	Friedhofsverwaltung	geöffnet	werden.	Särge	sollen	spätestens	
eine halbe Stunde vor Beginn der Trauerfeier geschlossen werden.

(3)  Ein Sarg, in dem eine verstorbene Person liegt, die im Zeitpunkt 
des	Todes	an	einer	nach	dem	Infektionsschutzgesetz	meldepflich-
tigen Krankheit gelitten oder bei der der Verdacht einer solchen 
Krankheit zu dem genannten Zeitpunkt bestanden hat, wird nach 
Möglichkeit in einem besonderen Raum aufgestellt. Der Sarg 
darf nur mit schriftlicher Genehmigung der unteren Gesundheits-
behörde	geöffnet	werden.

§ 28
Benutzung der Friedhofskapelle

– entfällt –
§ 28a 

Benutzung der der Kirche
(1)  Für verstorbene Mitglieder der Kirchengemeinde und für verstor-

bene Personen, die zum Zeitpunkt ihres Todes Mitglieder einer 
der Arbeitsgemeinschaften christlicher Kirchen in Deutschland 
e.V. angehörenden Kirche oder christlichen Gemeinschaft waren, 
steht für die Trauerfeier die Kirche zur Verfügung. Der Kirchen-
vorstand kann in Abstimmung mit dem Pfarramt bei fehlenden 
Voraussetzungen nach Satz 1 in begründeten Fällen Ausnahmen 
für die Benutzung der Kirche zulassen.

(2) Die Trauerfeier muss der Würde des Ortes entsprechen.
(3)  Die Aufbahrung des Sarges kann versagt werden, wenn die ver-

storbene Person zum Zeitpunkt des Todes an einer nach dem 
Infektionsschutzgesetz	meldepflichtigen	Krankheit	gelitten	oder	
bei ihr der Verdacht einer solchen Krankheit zu dem genannten 
Zeitpunkt bestanden hat oder wenn Bedenken wegen des Zustan-
des der Leiche bestehen.

IX. Haftung und Gebühren
§ 29

Haftung
(1)  Nutzungsberechtigte Personen haften für alle Schäden, die durch 

von ihnen oder in ihrem Auftrag errichtete Grabmale und andere 
Anlagen entstehen. 

(2)  Der Friedhofsträger haftet nicht für Schäden, die durch nicht-
ordnungsgemäße Benutzung des Friedhofes, seiner Anlagen und 
Einrichtungen, durch dritte Personen oder durch Tiere entstehen. 
Im Übrigen haftet der Friedhofsträger nur bei Vorsatz und grober 
Fahrlässigkeit.

§ 30
Gebühren

Für die Benutzung des Friedhofes und seiner Einrichtungen sind 
Gebühren nach der jeweils geltenden Friedhofsgebührenordnung zu 
entrichten.
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X. Schlussvorschriften
§ 31

Inkrafttreten, Außerkrafttreten
(1)  Diese Ordnung tritt nach der kirchenaufsichtlichen Genehmigung 

zum	1.	des	auf	die	öffentliche	Bekanntmachung	folgenden	Mo-
nats in Kraft.

(2)  Mit Inkrafttreten dieser Friedhofsordnung tritt die Friedhofsord-
nung in der Fassung vom 04.08.2014 außer Kraft.

Dunum, den 06.01.2024
Der Kirchenvorstand:

(L. S.)
 Bernau Goldenstein
 Vorsitzende Kirchenvorsteherin

Die vorstehende Neufassung der Friedhofsordnung wird hiermit öf-
fentlich bekannt gemacht. Die nach § 66 Absatz 3 Nummer 2 der 
Kirchengemeindeordnung der Ev.-luth. Landeskirche Hannovers 
erforderliche Genehmigung des Kirchenkreisvorstandes wurde am 
21.02.2024 durch den Kirchenkreisvorstand des Ev.-luth. Kirchen-
kreis Harlingerland erteilt. 

Tiemann
Ev.-luth. Kirchenamt in Aurich

Friedhofsgebührenordnung 
für den Friedhof der 

Ev.-luth. Kirchengemeinde Dunum in Dunum
Gemäß § 5 der Rechtsverordnung über die Verwaltung kirchlicher 
Friedhöfe (Friedhofsrechtsverordnung) vom 13. November 1973 
(Kirchl. Amtsbl. 1974 S. 1) und § 30 der Friedhofsordnung hat der 
Kirchenvorstand der Ev.-luth. Kirchengemeinde Dunum in seiner 
Sitzung am 28.11.2023 für den Friedhof der Kirchengemeinde in 
Dunum folgende Friedhofsgebührenordnung beschlossen:

§ 1 – Allgemeines
Für die Benutzung des Friedhofes und seiner Einrichtungen sowie 
für sonstige in § 6 aufgeführte Leistungen der Kirchengemeinde wer-
den Gebühren nach dieser Gebührenordnung erhoben.

§ 2 – Gebührenschuldner
(1) Gebührenschuldner der Benutzungsgebühr ist,
	 1.	 	wer	die	Bestattung	oder	sonstige	gebührenpflichtige	Leistung	

nach dieser Ordnung beantragt oder durch ihm zurechenbares 
Verhalten ausgelöst hat,

 2.  wer das Nutzungsrecht an einer Grabstätte erworben oder ver-
längert hat,

 3.  wer die Gebührenschuld gegenüber der Friedhofsverwaltung 
durch schriftliche Erklärung übernommen hat oder wer für die 
Gebührenschuld eines anderen kraft Gesetzes haftet.

(2) Gebührenschuldner der Verwaltungsgebühr ist,
 1.  wer die Verwaltungshandlung veranlasst oder in wessen Inter-

esse sie vorgenommen wird,
 2.  wer die Gebührenschuld gegenüber der Friedhofsverwaltung 

durch schriftliche Erklärung übernommen hat oder wer für die 
Gebührenschuld eines anderen kraft Gesetzes haftet.

(3) Mehrere Gebührenschuldner sind Gesamtschuldner.
§ 3 – Entstehen der Gebührenpflicht

(1)  Bei Grabnutzungsgebühren entsteht die Gebührenschuld bereits 
mit der Begründung des Nutzungsrechtes für die gesamte Nut-
zungsdauer der Grabstätte oder bereits mit der Verlängerung des 
Nutzungsrechtes für den Zeitraum der gesamten Verlängerung 
der Grabstätte.

(2)  Bei sonstigen Benutzungsgebühren entsteht die Gebührenschuld 
mit	 der	 Inanspruchnahme	 der	 jeweiligen	 gebührenpflichtigen	
Leistung.

(3)  Bei Verwaltungsgebühren entsteht die Gebührenschuld mit der 
Vornahme der Verwaltungshandlung.

§ 4 – Festsetzung und Fälligkeit
(1)  Die Heranziehung zu Gebühren erfolgt durch schriftlichen Be-

scheid. Die Gebühren sind innerhalb eines Monats nach Bekannt-
gabe des Gebührenbescheides fällig.

(2)  Die Friedhofsverwaltung kann die Benutzung des Friedhofes un-
tersagen und Leistungen verweigern, sofern ausstehende Gebüh-
ren nicht entrichtet worden sind oder eine entsprechende Sicher-
heit nicht geleistet ist.

(3)  Rückständige Gebühren werden im Verwaltungszwangsverfah-
ren eingezogen.

§ 5 – Säumniszuschläge, Kosten,  
Einziehung rückständiger Gebühren

(1)  Werden Gebühren nicht bis zum Ablauf des Fälligkeitstages ent-
richtet, so kann für jeden angefangenen Monat der Säumnis ein 
Säumniszuschlag von 1 % des abgerundeten rückständigen Ge-
bührenbetrages erhoben werden; abzurunden ist auf den nächsten 
durch 50,00 € teilbaren Betrag. 

(2)  Für schriftliche Mahnungen sind die entstandenen Portokosten 
durch den Gebührenschuldner oder die Gebührenschuldnerin zu 
erstatten.

(3)  Rückständige Gebühren, Säumniszuschläge sowie Kosten nach 
Absatz 2 werden im Verwaltungszwangsverfahren eingezogen. 
Die Kosten der Vollstreckung hat der Vollstreckungsschuldner 
oder die Vollstreckungsschuldnerin zu tragen.

§ 6 – Gebührentarif
I.  Gebühren für die Verleihung von Nutzungsrechten an Grab-

stätten – je Grabstelle –:
 1. Reihengrabstätten:
  a) Sarg, für 30 Jahre: 400,00 €
  b) Kind, für 20 Jahre: 265,00 €
 2. Wahlgrabstätten:
  a) Sarg, für 30 Jahre: 540,00 €
  b) für jedes Jahr der Verlängerung: 18,00 €
  c) Urne, für 20 Jahre: 220,00 €
  d) für jedes Jahr der Verlängerung: 11,00 €
 3. Pflegefreie Rasengrabstätten:
  a) Rasenreihengrab Sarg, für 30 Jahre: 850,00 €
  b) Rasenreihengrab Urne, für 20 Jahre: 345,00 €
  c) Rasenwahlgrab Sarg, für 30 Jahre: 1.440,00 €
  d) für jedes Jahr der Verlängerung: 48,10 €
  e) Rasenwahlgrab Urne, für 20 Jahre: 520,00 €
  f) für jedes Jahr der Verlängerung: 26,00 €
   Nacherwerbsgebühr für die Umwandlung einer Grabstätte in 

eine	pflegefreien	Rasengrabstätte	gemäß	§	14	 (5)	der	Fried-
hofsordnung (die Gebühr wird im Voraus für die verbleibende 
Nutzungsdauer erhoben):

  g) für eine Sarggrabstätte, je Jahr und Grabstelle: 30,00 €
  h) für eine Urnengrabstätte, je Jahr und Grabstelle: 15,00 €
   Zuzüglich Ablösung der Friedhofsunterhaltungsgebühr in 

Höhe von 11,20 EUR je Grabstelle und Jahr der verbleiben-
den Nutzungsdauer bei Grabstätten, die vor Inkrafttreten die-
ser Friedhofsgebührenordnung erworben/verlängert wurden.

Hinweise:
 1.  Überschreitet bei zusätzlicher Beisetzung einer Urne in einer 

bereits belegten Grabstätte die neue Ruhezeit die bisherige 
Nutzungszeit, wird eine Gebühr nach vorstehenden Sätzen für 
jedes Jahr der Anpassung an die neue Ruhezeit erhoben, bei 
mehrstelligen Grabstätten für jede Stelle.

 2.  Wiedererwerbe und Verlängerungen von Nutzungsrechten 
sind nur in vollen Kalenderjahren möglich.

 3.  Die Gebühr für den Erwerb, Wiedererwerb, die Umwandlung 
und die Verlängerung des Nutzungsrechtes wird für den ge-
samten Zeitraum im Voraus erhoben.

II. Gebühren für die Bestattung bzw. Beisetzung:
	 	für	das	Ausheben	und	Schließen	des	Grabes	sowie	Auflegen	des	

Grabschmuckes:
 a) für eine Sargbestattung ab 6. Lebensjahr: 210,00 €
 b) für eine Sargbestattung im Kindergrab: 105,00 €
 c) für eine Urnenbeisetzung: 105,00 €
III. Gebühren für Ausgrabungen:
 a) Festsetzung erfolgt im Einzelfall nach Aufwand.
 b) Erstattung eventueller Auslagen für Fremdkosten.
IV. Nutzungsgebühren
 a) Nutzung der Leichenhalle, je Nutzungsfall 117,50 €
 b) Nutzung der Kirche, je Trauerfeier: 36,00 €
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V. Friedhofsunterhaltungsgebühr:
  Für die laufende Unterhaltung des Friedhofes (Personalkosten 

der Unterhaltung sowie Sachkosten wie Wasser, Abfallentsor-
gung,	 Kraftstoffe,	 Material	 für	 Nachbesserungen,	 Reparaturen	
und	Nachpflanzungen,	die	nicht	bereits	über	die	Nutzungsrechts-
gebühren abgedeckt sind),

 für ein Jahr – je Grabstelle –: 11,20 € 
  Die Friedhofsunterhaltungsgebühr gilt nur für Nutzungsrechte an 

Grabstätten, die vor Inkrafttreten dieser Friedhofsgebührenord-
nung erworben oder verlängert wurden (Altfälle). Bei Neuerwerb 
und Verlängerung von Nutzungsrechten ab Inkrafttreten dieser 
Friedhofsgebührenordnung wird keine Friedhofsunterhaltungs-
gebühr mehr erhoben. Die Kosten für die laufende Unterhaltung 
des Friedhofes sind dann in den Nutzungsgebühren enthalten.

  Die Friedhofsunterhaltungsgebühr kann zu Hebungszeiträumen 
von bis zu drei Jahren zusammengefasst werden.

  Die Friedhofsunterhaltungsgebühr kann für die Restlaufzeit 
des Nutzungsrechtes mit der Zahlung des Gesamtbetrages 
abgelöst werden.

VI. Sonstige Gebühren:
  Pauschale für Verwaltungstätigkeiten auf Antrag / Veranlassung 

(z.B. Umschreibung des Nutzungsrechtes, Umwandlung der Gra-
bart): 15,00 €

VII. Sonstige Entgelte*:
  Besonderer/zusätzlicher Arbeitsaufwand,  

je angef. ½ Arb.stunde 15,00 €
	 *		Sofern	und	soweit	der	Friedhofsträger	der	Umsatzsteuerpflicht	

unterliegt, wird für die aufgeführten Gebührenpositionen zu-

sätzlich die gesetzliche Umsatzsteuer in der jeweils gültigen 
Fassung erhoben und separat ausgewiesen (z. Zt. 19%).

§ 7 – Zusätzliche Leistungen
Leistungen, für die kein Gebührentarif vorgesehen ist, werden von 
der Friedhofsverwaltung nach dem jeweiligen Aufwand berechnet. 
Zusätzlich kann die Erstattung von entstandenen Sachkosten und 
Auslagen gefordert werden.

§ 8 – Inkrafttreten, Außerkrafttreten
Diese Ordnung tritt nach ihrer kirchenaufsichtli¬chen Genehmigung 
zum	1.	des	auf	die	öffentliche	Bekanntmachung	folgenden	Monats	
in Kraft. Gleichzeitig tritt die bisherige Friedhofsgebührenordnung 
außer Kraft.
Dunum, 06.01.2024

Der Kirchenvorstand:
(L. S.)

 Bernau Goldenstein
 Vorsitzende Kirchenvorsteherin

Die vorstehende Neufassung der Friedhofsgebührenordnung wird 
hiermit	öffentlich	bekannt	gemacht.	Die	nach	§	66	Absatz	3	Nummer	
2 der Kirchengemeindeordnung der Ev.-luth. Landeskirche Hanno-
vers erforderliche Genehmigung des Kirchenkreisvorstandes wurde 
am 21.02.2024 durch den Kirchenkreisvorstand des Ev.-luth. Kir-
chenkreis Harlingerland erteilt. 

Tiemann
Ev.-luth. Kirchenamt in Aurich
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